
Beck-Texte im dtv 5024

Sozialgesetzbuch mit Sozialgerichtsgesetz: SGB

Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis

48. Auflage 2019. Buch. LVII, 2038 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 73692 6

Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm

Recht > Sozialrecht > Sozialrecht allgemein, Gesamtdarstellungen

Zu Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/sozialgesetzbuch-sozialgerichtsgesetz-sgb/productview.aspx?product=27223623&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_27223623&campaign=pdf/27223623
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=27933
http://www.beck-shop.de/fachbuch/sachverzeichnis/Sozialgesetzbuch-Sozialgerichtsgesetz-SGB-9783406736926_1903201906152107_rg.pdf


139

(5) Das Versicherungspflichtverhältnis endet,
1. wenn die oder der Versicherte eine Entgeltersatzleistung nach § 3 Absatz 4
Nummer 1 bis 3 bezieht,

2. mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 letztmals
erfüllt waren,

3. wenn die oder der Versicherte mit der Beitragszahlung länger als drei
Monate in Verzug ist, mit Ablauf des Tages, für den letztmals Beiträge
gezahlt wurden,

4. in den Fällen des § 28,
5. durch Kündigung der oder des Versicherten; die Kündigung ist erstmals
nach Ablauf von fünf Jahren zulässig; die Kündigungsfrist beträgt drei
Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Drittes Kapitel. Aktive Arbeitsförderung

Erster Abschnitt. Beratung und Vermittlung

Erster Unterabschnitt. Beratung

§ 29 Beratungsangebot. (1) Die Agentur für Arbeit hat jungen Menschen
und Erwachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder teilnehmen wollen,
Berufsberatung, einschließlich einer Weiterbildungsberatung, und Arbeit-
gebern Arbeitsmarktberatung, einschließlich einer Qualifizierungsberatung,
anzubieten.
(2) 1 Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem Beratungsbedarf

der oder des Ratsuchenden. 2 Die Agentur für Arbeit berät geschlechtersensi-
bel. 3 Insbesondere wirkt sie darauf hin, das Berufswahlspektrum von Frauen
und Männern zu erweitern.
(3) Die Agentur für Arbeit hat Auszubildenden, Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern Beratung auch zur Festigung des Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnisses nach Beginn einer Berufsausbildung oder nach der Aufnahme
einer Arbeit anzubieten.
(4) Die Agentur für Arbeit soll bei der Beratung die Kenntnisse über den

Arbeitsmarkt des europäischen Wirtschaftsraumes und die Erfahrungen aus
der Zusammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen anderer Staaten nutzen.

§ 30 Berufsberatung. Die Berufsberatung umfasst die Erteilung von Aus-
kunft und Rat
1. zur Berufswahl, zur beruflichen Entwicklung und zum Berufswechsel,
2. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
3. zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung sowie zur Verbesserung der
individuellen Beschäftigungsfähigkeit und zur Entwicklung individueller
beruflicher Perspektiven,

4. zur Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche,
5. zu Leistungen der Arbeitsförderung,
6. zu Fragen der Ausbildungsförderung und der schulischen Bildung, soweit
sie für die Berufswahl und die berufliche Bildung von Bedeutung sind.

3. Kapitel. Aktive Arbeitsförderung §§ 29, 30 SGB III 3
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§ 31 Grundsätze der Berufsberatung. 1 Bei der Berufsberatung sind Nei-
gung, Eignung, berufliche Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit der Ratsuchen-
den sowie aktuelle und zu erwartende Beschäftigungsmöglichkeiten zu be-
rücksichtigen. 2 Die Durchführung einer Potenzialanalyse entsprechend § 37
Absatz 1 kann angeboten werden.

§ 32 Eignungsfeststellung. Die Agentur für Arbeit soll Ratsuchende mit
deren Einverständnis ärztlich und psychologisch untersuchen und begutach-
ten, soweit dies für die Feststellung der Berufseignung oder Vermittlungs-
fähigkeit erforderlich ist.

§ 33 Berufsorientierung. 1 Die Agentur für Arbeit hat Berufsorientierung
durchzuführen
1. zur Vorbereitung von jungen Menschen und Erwachsenen auf die Berufs-
wahl und

2. zur Unterrichtung der Ausbildungsuchenden, Arbeitsuchenden, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

2 Dabei soll sie umfassend Auskunft und Rat geben zu Fragen der Berufswahl,
über die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten, über die Wege und
die Förderung der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame
Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt.

§ 34 Arbeitsmarktberatung. (1) 1 Die Arbeitsmarktberatung der Agentur
für Arbeit soll die Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und
Arbeitsstellen sowie bei Qualifizierungsbedarfen ihrer Beschäftigten unter-
stützen. 2 Sie umfasst die Erteilung von Auskunft und Rat
1. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
2. zur Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen,
3. zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeit
von Auszubildenden sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,

4. zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung,
5. zur Eingliederung von förderungsbedürftigen Auszubildenden und von
förderungsbedürftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,

6. zu Leistungen der Arbeitsförderung.
(2) 1 Die Agentur für Arbeit soll die Beratung nutzen, um Ausbildungs-

und Arbeitsstellen für die Vermittlung zu gewinnen. 2 Sie soll auch von sich
aus Kontakt zu den Arbeitgebern aufnehmen und unterhalten.

Zweiter Unterabschnitt. Vermittlung

§ 35 Vermittlungsangebot. (1) 1 Die Agentur für Arbeit hat Ausbildung-
suchenden, Arbeitsuchenden und Arbeitgebern Ausbildungsvermittlung und
Arbeitsvermittlung (Vermittlung) anzubieten. 2 Die Vermittlung umfasst alle
Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende mit Arbeitgebern
zur Begründung eines Ausbildungsverhältnisses und Arbeitsuchende mit Ar-
beitgebern zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses zusammen-
zuführen. 3 Die Agentur für Arbeit stellt sicher, dass Ausbildungsuchende und
Arbeitslose, deren berufliche Eingliederung voraussichtlich erschwert sein
wird, eine verstärkte vermittlerische Unterstützung erhalten.

3 SGB III §§ 31–35 3. Buch. Arbeitsförderung
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(2) 1 Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung darauf hinzuwirken,
dass Ausbildungsuchende eine Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Ar-
beitsstelle und Arbeitgeber geeignete Auszubildende sowie geeignete Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten. 2 Sie hat dabei die Neigung, Eig-
nung und Leistungsfähigkeit der Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden
sowie die Anforderungen der angebotenen Stellen zu berücksichtigen.
(3) 1 Die Agentur für Arbeit hat Vermittlung auch über die Selbstinformati-

onseinrichtungen nach § 40 Absatz 2 im Internet durchzuführen. 2 Soweit es
für diesen Zweck erforderlich ist, darf sie die Daten aus den Selbstinformati-
onseinrichtungen nutzen und übermitteln.

§ 36 Grundsätze der Vermittlung. (1) Die Agentur für Arbeit darf nicht
vermitteln, wenn ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis begründet werden
soll, das gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstößt.
(2) 1 Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für

eine Vermittlung hinsichtlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Staats-
angehörigkeit oder ähnlicher Merkmale der Ausbildungsuchenden und Ar-
beitsuchenden vornimmt, die regelmäßig nicht die berufliche Qualifikation
betreffen, nur berücksichtigen, wenn diese Einschränkungen nach Art der
auszuübenden Tätigkeit unerlässlich sind. 2 Die Agentur für Arbeit darf Ein-
schränkungen, die der Arbeitgeber für eine Vermittlung aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität der Ausbildungsuchen-
den und der Arbeitsuchenden vornimmt, nur berücksichtigen, soweit sie nach
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zulässig sind. 3 Im Übrigen darf
eine Einschränkung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft,
Partei oder vergleichbaren Vereinigung nur berücksichtigt werden, wenn
1. es sich um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle in einem Tendenzunter-
nehmen oder -betrieb im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes handelt und

2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Einschränkung rechtfertigt.
(3) Die Agentur für Arbeit darf in einen durch einen Arbeitskampf unmit-

telbar betroffenen Bereich nur dann vermitteln, wenn die oder der Arbeit-
suchende und der Arbeitgeber dies trotz eines Hinweises auf den Arbeits-
kampf verlangen.
(4) 1 Die Agentur für Arbeit ist bei der Vermittlung nicht verpflichtet zu

prüfen, ob der vorgesehene Vertrag ein Arbeitsvertrag ist. 2Wenn ein Arbeits-
verhältnis erkennbar nicht begründet werden soll, kann die Agentur für
Arbeit auf Angebote zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit hinweisen;
Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 37 Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung. (1) 1 Die
Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der Ausbildungsuchendmeldung
oder Arbeitsuchendmeldung zusammen mit der oder dem Ausbildungsuchen-
den oder der oder dem Arbeitsuchenden die für die Vermittlung erforderli-
chen beruflichen und persönlichen Merkmale, beruflichen Fähigkeiten und
die Eignung festzustellen (Potenzialanalyse). 2 Die Potenzialanalyse erstreckt
sich auch auf die Feststellung, ob und durch welche Umstände die berufliche
Eingliederung voraussichtlich erschwert sein wird.

3. Kapitel. Aktive Arbeitsförderung §§ 36, 37 SGB III 3
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(2) 1 In einer Eingliederungsvereinbarung, die die Agentur für Arbeit zu-
sammen mit der oder dem Ausbildungsuchenden oder der oder dem Arbeit-
suchenden trifft, werden für einen zu bestimmenden Zeitraum festgelegt
1. das Eingliederungsziel,
2. die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit,
3. welche Eigenbemühungen zur beruflichen Eingliederung die oder der Aus-
bildungsuchende oder die oder der Arbeitsuchende in welcher Häufigkeit
mindestens unternehmen muss und in welcher Form diese nachzuweisen
sind,

4. die vorgesehenen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung.
2 Die besonderen Bedürfnisse behinderter und schwerbehinderter Menschen
sollen angemessen berücksichtigt werden.
(3) 1 Der oder dem Ausbildungsuchenden oder der oder dem Arbeit-

suchenden ist eine Ausfertigung der Eingliederungsvereinbarung auszuhändi-
gen. 2 Die Eingliederungsvereinbarung ist sich ändernden Verhältnissen an-
zupassen; sie ist fortzuschreiben, wenn in dem Zeitraum, für den sie zunächst
galt, die Ausbildungssuche oder Arbeitsuche nicht beendet wurde. 3 Sie ist
spätestens nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, bei arbeitslosen und ausbil-
dungsuchenden jungen Menschen spätestens nach drei Monaten, zu über-
prüfen. 4 Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen die
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 erforderlichen Eigenbemühungen durch
Verwaltungsakt festgesetzt werden.

§ 38 Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden.
(1) 1 Personen, deren Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis endet, sind ver-

pflichtet, sich spätestens drei Monate vor dessen Beendigung persönlich bei
der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. 2 Liegen zwischen der
Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Ausbildungs-
oder Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, haben sie sich innerhalb
von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu melden. 3 Zur
Wahrung der Frist nach den Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzeige unter Angabe
der persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunktes aus, wenn die per-
sönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. 4 Die
Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Aus-
bildungs- oder Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom
Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird. 5 Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei
einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. 6 Im Übrigen gelten für Ausbil-
dung- und Arbeitsuchende die Meldepflichten im Leistungsverfahren nach
den §§ 309 und 310 entsprechend.
(2) Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der Meldung nach Ab-

satz 1 auch Berufsberatung durchzuführen.
(3) 1 Ausbildung- und Arbeitsuchende, die Dienstleistungen der Bundes-

agentur in Anspruch nehmen, haben dieser die für eine Vermittlung erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses unter Benennung des Arbeitgebers
und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen. 2 Sie können die Weitergabe ihrer
Unterlagen von deren Rückgabe an die Agentur für Arbeit abhängig machen
oder ihre Weitergabe an namentlich benannte Arbeitgeber ausschließen. 3 Die

3 SGB III § 38 3. Buch. Arbeitsförderung
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Anzeige- und Bescheinigungspflichten im Leistungsverfahren bei Arbeits-
unfähigkeit nach § 311 gelten entsprechend.
(4) 1 Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen,

1. solange die oder der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeits-
entgelts bei Arbeitslosigkeit oder Transferkurzarbeitergeld beansprucht
oder

2. bis bei Meldepflichtigen nach Absatz 1 der angegebene Beendigungszeit-
punkt des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses erreicht ist.

2 Im Übrigen kann die Agentur für Arbeit die Arbeitsvermittlung einstellen,
wenn die oder der Arbeitsuchende die ihr oder ihm nach Absatz 2 oder der
Eingliederungsvereinbarung oder dem Verwaltungsakt nach § 37 Absatz 3
Satz 4 obliegenden Pflichten nicht erfüllt, ohne dafür einen wichtigen Grund
zu haben. 3 Die oder der Arbeitsuchende kann die Arbeitsvermittlung erneut
nach Ablauf von zwölf Wochen in Anspruch nehmen.
(5) 1 Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen,

1. bis die oder der Ausbildungsuchende in Ausbildung, schulische Bildung
oder Arbeit einmündet oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt oder

2. solange die oder der Ausbildungsuchende dies verlangt.
2 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 39 Rechte und Pflichten der Arbeitgeber. (1) 1 Arbeitgeber, die
Dienstleistungen der Bundesagentur in Anspruch nehmen, haben die für eine
Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.
2 Sie können deren Überlassung an namentlich benannte Ausbildung- und
Arbeitsuchende ausschließen oder die Vermittlung darauf begrenzen, dass
ihnen Daten von geeigneten Ausbildung- und Arbeitsuchenden überlassen
werden.
(2) 1 Die Agentur für Arbeit soll dem Arbeitgeber eine Arbeitsmarktbera-

tung anbieten, wenn sie erkennt, dass eine gemeldete freie Ausbildungs- oder
Arbeitsstelle durch ihre Vermittlung nicht in angemessener Zeit besetzt wer-
den kann. 2 Sie soll diese Beratung spätestens nach drei Monaten anbieten.
(3) 1 Die Agentur für Arbeit kann die Vermittlung zur Besetzung einer

Ausbildungs- oder Arbeitsstelle einstellen, wenn
1. sie erfolglos bleibt, weil die Arbeitsbedingungen der angebotenen Stelle
gegenüber denen vergleichbarer Ausbildungs- oder Arbeitsstellen so un-
günstig sind, dass sie den Ausbildung- oder Arbeitsuchenden nicht zumut-
bar sind, und die Agentur für Arbeit den Arbeitgeber darauf hingewiesen
hat,

2. der Arbeitgeber keine oder unzutreffende Mitteilungen über das Nicht-
zustandekommen eines Ausbildungs- oder Arbeitsvertrags mit einer oder
einem vorgeschlagenen Ausbildungsuchenden oder einer oder einem vor-
geschlagenen Arbeitsuchenden macht und die Vermittlung dadurch er-
schwert wird,

3. die Stelle auch nach erfolgter Arbeitsmarktberatung nicht besetzt werden
kann, jedoch frühestens nach Ablauf von sechs Monaten, die Ausbildungs-
vermittlung jedoch frühestens drei Monate nach Beginn eines Ausbildungs-
jahres.

2 Der Arbeitgeber kann die Vermittlung erneut in Anspruch nehmen.

3. Kapitel. Aktive Arbeitsförderung § 39 SGB III 3
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Dritter Unterabschnitt. Gemeinsame Vorschriften

§ 40 Allgemeine Unterrichtung. (1) Die Agentur für Arbeit soll Aus-
bildung- und Arbeitsuchenden sowie Arbeitgebern in geeigneter Weise Gele-
genheit geben, sich über freie Ausbildungs- und Arbeitsstellen sowie über
Ausbildung- und Arbeitsuchende zu unterrichten.
(2) 1 Bei der Beratung, Vermittlung und Berufsorientierung sind Selbst-

informationseinrichtungen einzusetzen. 2 Diese sind an die technischen Ent-
wicklungen anzupassen.
(3) 1 Die Agentur für Arbeit darf in die Selbstinformationseinrichtungen

Daten über Ausbildungsuchende, Arbeitsuchende und Arbeitgeber nur auf-
nehmen, soweit sie für die Vermittlung erforderlich sind und von Dritten
keiner bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können.
2 Daten, die von Dritten einer bestimmten oder bestimmbaren Person zu-
geordnet werden können, dürfen nur mit Einwilligung der Betroffenen auf-
genommen werden. 3 Betroffenen ist auf Verlangen ein Ausdruck der auf-
genommenen Daten zuzusenden. 4 Die Agentur für Arbeit kann von der
Aufnahme von Daten über Ausbildungs- und Arbeitsstellen in die Selbst-
informationseinrichtungen absehen, wenn diese dafür nicht geeignet sind.

§ 41 Einschränkung des Fragerechts. 1 Die Agentur für Arbeit darf von
Ausbildung- und Arbeitsuchenden keine Daten erheben, die ein Arbeitgeber
vor Begründung eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses nicht erfragen
darf. 2 Daten über die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei, Religi-
onsgemeinschaft oder vergleichbaren Vereinigung dürfen nur bei der oder
dem Ausbildungsuchenden und der oder dem Arbeitsuchenden erhoben
werden. 3 Die Agentur für Arbeit darf diese Daten nur erheben und nutzen,
wenn
1. eine Vermittlung auf eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle
a) in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb im Sinne des § 118 Ab-
satz 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes oder

b) bei einer Religionsgemeinschaft oder in einer zu ihr gehörenden karita-
tiven oder erzieherischen Einrichtung
vorgesehen ist,

2. die oder der Ausbildungsuchende oder die oder der Arbeitsuchende bereit
ist, auf eine solche Ausbildungs- oder Arbeitsstelle vermittelt zu werden,
und

3. bei einer Vermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a die Art der auszuüben-
den Tätigkeit diese Beschränkung rechtfertigt.

§ 42 Grundsatz der Unentgeltlichkeit. (1) Die Agentur für Arbeit übt
die Beratung und Vermittlung unentgeltlich aus.
(2) Die Agentur für Arbeit kann vom Arbeitgeber die Erstattung besonde-

rer, bei einer Arbeitsvermittlung entstehender Aufwendungen (Aufwen-
dungsersatz) verlangen, wenn
1. die Aufwendungen den gewöhnlichen Umfang erheblich übersteigen und

3 SGB III §§ 40–42 3. Buch. Arbeitsförderung
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2. sie den Arbeitgeber bei Beginn der Arbeitsvermittlung über die Erstat-
tungspflicht unterrichtet hat.
(3) 1 Die Agentur für Arbeit kann von einem Arbeitgeber, der die Aus-

landsvermittlung auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder Ver-
mittlungsabsprachen der Bundesagentur mit ausländischen Arbeitsverwaltun-
gen in Anspruch nimmt, eine Gebühr (Vermittlungsgebühr) erheben. 2 Die
Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes sind anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber darf sich den Aufwendungsersatz oder die Vermitt-

lungsgebühr weder ganz noch teilweise von der vermittelten Arbeitnehmerin
oder dem vermittelten Arbeitnehmer oder einem Dritten erstatten lassen.

§ 43 Anordnungsermächtigung. 1 Die Bundesagentur wird ermächtigt,
durch Anordnung die gebührenpflichtigen Tatbestände für die Vermittlungs-
gebühr zu bestimmen und dabei feste Sätze vorzusehen. 2 Für die Bestimmung
der Gebührenhöhe können auch Aufwendungen für Maßnahmen, die geeig-
net sind, die Eingliederung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in die Wirtschaft und in die Gesellschaft zu erleichtern oder die der
Überwachung der Einhaltung der zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder
Absprachen über die Vermittlung dienen, berücksichtigt werden.

Zweiter Abschnitt. Aktivierung und berufliche Eingliederung

§ 44 Förderung aus dem Vermittlungsbudget. (1) 1 Ausbildungsuchen-
de, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können aus
dem Vermittlungsbudget der Agentur für Arbeit bei der Anbahnung oder
Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gefördert werden,
wenn dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. 2 Sie sollen ins-
besondere bei der Erreichung der in der Eingliederungsvereinbarung fest-
gelegten Eingliederungsziele unterstützt werden. 3 Die Förderung umfasst die
Übernahme der angemessenen Kosten, soweit der Arbeitgeber gleichartige
Leistungen nicht oder voraussichtlich nicht erbringen wird.
(2) Nach Absatz 1 kann auch die Anbahnung oder die Aufnahme einer

versicherungspflichtigen Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens
15 Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz gefördert werden.
(3) 1 Die Agentur für Arbeit entscheidet über den Umfang der zu erbrin-

genden Leistungen; sie kann Pauschalen festlegen. 2 Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts sind ausgeschlossen. 3 Die Förderung aus dem Vermitt-
lungsbudget darf die anderen Leistungen nach diesem Buch nicht aufstocken,
ersetzen oder umgehen.

§ 45 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.
(1) 1 Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende

und Arbeitslose können bei Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die
ihre berufliche Eingliederung durch
1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,
2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen,
3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung,

3. Kapitel. Aktive Arbeitsförderung §§ 43–45 SGB III 3
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4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder
5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme
unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung).
2 Für die Aktivierung von Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf
Grund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, insbesondere auf
Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit, besonders erschwert ist, sollen Maß-
nahmen gefördert werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung und Dauer den
erhöhten Stabilisierungs- und Unterstützungsbedarf der Arbeitslosen berück-
sichtigen. 3 Versicherungspflichtige Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit von
mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sind den versicherungspflichtigen Beschäf-
tigungen nach Satz 1 Nummer 3 gleichgestellt. 4 Die Förderung umfasst die
Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit dies für die
berufliche Eingliederung notwendig ist. 5 Die Förderung kann auf die Weiter-
leistung von Arbeitslosengeld beschränkt werden.
(2) 1 Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss deren Zweck

und Inhalt entsprechen. 2 Soweit Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen
nach Absatz 1 bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, dürfen
diese jeweils die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. 3 Die Vermitt-
lung von beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivierung und beruf-
lichen Eingliederung darf die Dauer von acht Wochen nicht überschreiten.
4Maßnahmen des Dritten Abschnitts sind ausgeschlossen.
(3) Die Agentur für Arbeit kann unter Anwendung des Vergaberechts

Träger mit der Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1 beauftragen.
(4) 1 Die Agentur für Arbeit kann der oder dem Berechtigten das Vorliegen

der Voraussetzungen für eine Förderung nach Absatz 1 bescheinigen und
Maßnahmeziel und -inhalt festlegen (Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein). 2 Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kann zeitlich befristet
sowie regional beschränkt werden. 3 Der Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein berechtigt zur Auswahl
1. eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende und
nach § 179 zugelassene Maßnahme anbietet,

2. eines Trägers, der eine ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsver-
mittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung anbietet, oder

3. eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende
betriebliche Maßnahme von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet.

4 Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 1 und der ausgewählte Ar-
beitgeber nach Satz 3 Nummer 3 haben der Agentur für Arbeit den Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein vor Beginn der Maßnahme vorzulegen.
5 Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 2 hat der Agentur für Arbeit
den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach erstmaligem Vorliegen
der Auszahlungsvoraussetzungen vorzulegen.
(5) Die Agentur für Arbeit soll die Entscheidung über die Ausgabe eines

Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins nach Absatz 4 von der Eignung
und den persönlichen Verhältnissen der Förderberechtigten oder der örtlichen
Verfügbarkeit von Arbeitsmarktdienstleistungen abhängig machen.

3 SGB III § 45 3. Buch. Arbeitsförderung


